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gegen und sichert ihre sorgfältige 
Bearbeitung. Der S. wird von der 
Volkskammer jeweils auf ihrer er
sten Tagung nach der Neuwahl auf 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Er besteht aus dem Vorsitzenden, 
seinen Stellvertretern, den Mitglie
dern und dem Sekretär. In der Zu
sammensetzung des S. kommt - 
wie in der aller staatlichen Macht
organe der DDR - das gemein
same Wirken aller politischen 
Kräfte des Volkes unter Führung 
der SED zun?Ausdruck. Vorsitzen
der des S. ist E. Honecker. Er ist 
der höchste staatliche Repräsentant 
der DDR.

Staatsrecht: in der DDR grund
legender Zweig des sozialistischen 
Rechtssystems, der diejenigen 
Rechtsnormen umfaßt, welche die 
Grundlagen der Souveränität des 
werktätigen Volkes und des soziali
stischen Staates sowie die im Pro
zeß der Ausübung der sozialisti
schen Staatsmacht entstehenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse re
geln. Das S. fixiert die politische 
Macht der Werktätigen unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei, 
ihr Bündnis mit der Klasse der Ge
nossenschaftsbauern, den Angehö
rigen der Intelligenz und den ande
ren Werktätigen, das sozialistische 
Eigentum an Produktionsmitteln 
und die staatliche Leitung und Pla
nung der gesellschaftlichen Ent
wicklung nach den fortgeschritten
sten Erkenntnissen der Wissen
schaft als unantastbare Grundlagen 
der sozialistischen Gesellschaft 
und ihres Staates. Das S. trifft Fest
legungen über die politischen 
Grundlagen und Prinzipien der so
zialistischen Gesellschafts- und 
Staatsordnung; die ökonomischen 
Grundlagen der sozialistischen Ge
sellschaft und des sozialistischen 
Staates sowie die Funktion von 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
in Gesellschaft und Staat; die 
Staatsbürgerschaft der DDR und

die Grundrechte und Grundpflich
ten der Bürger; die gesellschaftli
che Funktion der Gemeinschaften 
(insbesondere der Städte und Ge
meinden, der Betriebe), der Ge
werkschaften und der sozialisti
schen Produktionsgenossenschaf
ten und ihre grundlegende rechtli
che Stellung; den Aufbau und das 
System der sozialistischen Staatsor
gane, das Verfahren ihrer Bildung 
sowie die Grundsätze ihrer Tätig
keit; die politischen und juristi
schen Grundlagen und Garantien 
der —» sozialistischen Gesetzlichkeit 
und Rechtspflege sowie die Grund
lagen gesellschaftlicher und staatli
cher Kontrolle und Gesetzlich
keitsaufsicht; die Ziele und Prinzi
pien der Außenpolitik der DDR; 
das Recht und die Pflicht der Bür
ger zur Verteidigung des Friedens 
und des sozialistischen Vaterlandes 
und die Grundzüge der Organisa
tion der Landesverteidigung. Da
mit regelt das S. die grundlegenden 
Aufgaben und Ziele der Staatspoli
tik sowie die Grundzüge der Orga
nisation der staatlichen Leitung. 
Die —* Volkssouveränität, verwirk
licht auf der Grundlage des —» de
mokratischen Zentralismus, und die 
ihr entsprechende Organisation 
und Tätigkeit der —» Staatsorgane, 
insbesondere der —> Volksvertretun
gen und ihrer Räte, stehen im Mit
telpunkt des S. Es ist darauf gerich
tet, den von der Arbeiterklasse und 
ihrer marxistisch-leninistischen 
Partei geprägten gesamtgesell
schaftlichen Willen unter schöpfe
rischer Mitarbeit aller Staatsbürger 
allgemeinverbindlich herauszuar
beiten und in die Wirklichkeit um
zusetzen. Die —» Verfassung der 
DDR als grundlegendes Gesetz der 
politischen Lebensordnung des 
werktätigen Volkes ist die wichtig
ste juristische Quelle des S. Auf
bau und System des S. werden 
durch sie bestimmt. Sie setzt die 
rechtlichen Ausgangspunkte und 
Maßstäbe für die Entwicklung der 
sozialistischen gesellschaftlichen


